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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus  

Objektadresse: 

 

Ginsterweg 57 

45964 Gladbeck 

 

Grundbuchangaben: 

 

Grundbuch von Gladbeck, Blatt 23664, lfd. Nr. 1 

 

Katasterangaben: 

 

Gemarkung Gladbeck, Flur 34, Flurstück 960 (391 m²) 

 

 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: 

 

 

 

 

 

Wertermittlungsgrundlagen: 

 

Gemäß Auftrag des Amtsgerichts Gladbeck vom 

22.11.2022, soll ein schriftliches Gutachten über den Wert 

des Versteigerungsobjektes in dem Zwangsversteige-

rungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemein-

schaft ermittelt werden. 

 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 

Wertermittlungsrichtlinie (WertR)  

(Sachwertrichtlinie – SW-RL, Vergleichswertrichtlinie – 

VW-RL und Ertragswertrichtlinie – EW-RL) 

 

Wertermittlungsstichtag: 

 

08.03.2023 (Tag der zweiten Ortsbesichtigung) 

 

Qualitätsstichtag: 

 

08.03.2023 (entspricht dem Wertermittlungsstichtag) 

 

Ortsbesichtigung(en): 

 

Zu den Ortsterminen am 31.01.2023 und 08.03.2023 wur-

den die Verfahrensbeteiligten durch Schreiben fristgerecht 

eingeladen. 

 

Umfang der Besichtigung etc.: 

 

Die im Gutachten verwendeten Angaben über Flächen be-

ruhen auf eingesehene Unterlagen oder teilweise auf Er-

kenntnisse aus dem Ortstermin. Sie werden bei den nach-

folgenden Berechnungen als richtig unterstellt. Es wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Sachverständi-

ge kein Aufmaß erstellt hat und daher für die Flächenan-

gaben keine Haftung übernehmen kann. Es können daher 

bei den zugrunde gelegten Flächen geringe Abweichungen 

gegeben sein, so dass diese nur im Rahmen dieser Wer-

termittlung gültig sind. Gegebenenfalls muss ein gesonder-

ter Auftrag für ein Aufmaß erteilt werden.  
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Die im Ortstermin anwesenden Beteiligten gaben Aus-

künfte zum Objekt. Da die Richtigkeit dieser Angaben un-

terstellt wird, sind diese Informationen in die Wertermitt-

lung eingeflossen.  

 

Eine Anfertigung von Innenfotos im Rahmen des zweiten 

Ortstermins wurde gestattet, eine Veröffentlichung im 

Gutachten jedoch ausdrücklich nicht gewünscht. 

 

Teilnehmer an den Ortsterminen: 

(unterschiedlich) 

 

Stefanie Hörtemöller, Antragstellerin 

Olaf Schneider, Prozessbevollmächtigter der Antragstel-

lerin 

Heiko Hörtemöller, Antragsgegner und Hausbewohner 

Oliver Verkamp, Rechtsanwalt des Antraggegners 

Cora Hörtemöller, Tochter der Verfahrensbeteiligten 

Marvin Sawitzki, Freund der Tochter  

Paskal Preiss, Bekannter der Verfahrensbeteiligten  

Dennis von Schamann, Immobilien-Sachverständiger 

Kerstin Langer, Büro Tasche & von Schamann 

 

Eigentümer lt. Grundbuch: 

 

 

 

 

Antragstellerin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsgegner: 

 

2.1 Heiko Hörtemöller 

2.2 Stefanie Hörtemöller 

 

- zu je 1/2 Anteil –  

 

Stefanie Hörtemöller 

Helmutstraße 34a 

45968 Gladbeck 

 

vertreten durch 

 

Rechtsanwalt 

Olaf Schneider 

Markenstraße 2 

45899 Gelsenkirchen 

 

Heiko Hörtemöller 

Ginsterweg 57 

45968 Gladbeck 

 

herangezogene Unterlagen, Erkundi-

gungen, Informationen: 

 

Unterlagen zum Bewertungsobjekt wurden vom Amtsge-

richt überreicht. Zusätzlich wurde versucht, noch fehlende 

Unterlagen durch Akteneinsicht und Anfragen bei den 

städtischen Behörden zu beschaffen. Das Gutachten stützt 

sich daher auf folgende Unterlagen: 

 

• Grundbuchauszug 

• Katasterkarte / Lageübersichtsplan 

• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 

• Bauunterlagen (Baupläne, Baubeschreibung) 

• aktuelle Bodenrichtwertkarte 
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• aktueller Grundstücksmarktbericht 

• Immobilienrichtwertauskunft 

• Örtliche Feststellungen / Fotos 

 

Vom Sachverständigen wurden zu folgenden Themenbe-

reichen Auskünfte eingeholt: 

 

• Altlasten 

• Bergbauliche Verhältnisse 

• Belegungs- und Mietpreisbindung 

• Baulasten 

• Denkmalschutz 

• Wohnungsaufsichtsgesetz 

• Bauplanungsrecht 

• Beitrags- und Abgabensituation 

 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung 

von: 

 

Durch die Mitarbeiterinnen Frau Langer und Frau Kuchar-

zewski wurden folgende Tätigkeiten bei der Gutachtener-

stellung durchgeführt: 

 

• Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zustän-

digen Ämtern 

 

• Einsichtnahme und Auswertung der städtischen Bauakte 

 

• Unterstützung des Sachverständigen in einem Ortster-

min und Protokollierung 

 

Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch den 

Sachverständigen auf Richtigkeit und Plausibilität über-

prüft, wo erforderlich ergänzt und für dieses Gutachten 

verwendet. 

 

 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den v. g. als Bewertungsgrundlage notwendigen Ein-

schätzungen um Rechtsfragen handelt, die vom Sachverständigen i.d.R. nicht abschließend beur-

teilt werden können. Bei einer abweichenden Beurteilung der Rechtsfragen ist deshalb auch eine 

Überprüfung und ggf. Modifizierung der Wertermittlung erforderlich. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

 

Nordrhein-Westfalen 

 

Kreis: 

 

Recklinghausen 

 

 

 

Die Stadt Gladbeck liegt im nördlichen Ruhrgebiet im 

Nordwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und 

ist eine große kreisangehörige Stadt des Kreises Recklin-

ghausen im Regierungsbezirk Münster. Ursprünglich war 

Gladbeck eine kleine ländliche Gemeinde, bis Ende des 

19. Jahrhunderts der Abbau von Kohle begann. Sie entwi-

ckelte sich zu einer typischen Bergarbeiterstadt des Ruhr-

gebietes und erhielt 1919 auch Stadtrechte. Im Zweiten 

Weltkrieg wurde sie stark zerstört. Gladbeck hat ca. 

75.343 Einwohner (Quelle: wikipedia.de). 

 

überörtliche Anbindung / Entfernun-

gen: 

 

Landeshauptstadt: 

Düsseldorf (ca. 40 km entfernt) 

 

Autobahnzufahrt: 

AS Gelsenkirchen-Buer-West (ca. 1 km entfernt) 

 

Bahnhof: 

HBF Gelsenkirchen (ca. 10 km entfernt) 

 

Flughafen: 

Düsseldorf Airport (ca. 37 km entfernt) 

 

 

2.1.1.1 Arbeitslosenstatistik 

Die Kaufkraft einer Stadt und das Preisgefüge auf dem Immobilienmarkt werden auch von der je-

weiligen Arbeitslosenzahl der Region geprägt. Zum Bewertungstag betrug die zuletzt veröffent-

lichte Arbeitslosenquote nach Auskunft der Agentur für Arbeit für 

 

• Land Nordrhein-Westfalen 7,2 % 

• Kreis Recklinghausen 8,2 % 

• Stadt Gladbeck 11,2 % 
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2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

 

Ortsrand; 

Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 2 km. 

Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe; 

Schulen und Ärzte in fußläufiger Entfernung; 

öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in unmittelba-

rer Nähe; 

mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nicht geeignet 

 

Art der Bebauung und Nutzungen in 

der Straße und im Ortsteil: 

 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 

überwiegend offene, 1 bis 2-geschossige Bauweise; 

Ein-/ Zweifamilienhäuser 

 

Beeinträchtigungen: 

 

leichte Immissionen und Lärmbeeinträchtigungen auf-

grund der naheliegenden Autobahn A52 bzw. B224 er-

kennbar 

 

Topografie: 

 

eben 

 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

 

Straßenfront: 

ca. 47 m; 

 

mittlere Tiefe: 

ca. 36,5 m; 

 

Grundstücksgröße: 

insgesamt 391 m²; 

 

Bemerkungen: 

unregelmäßige Grundstücksform; 

Eckgrundstück 

 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

 

verkehrsberuhigt ausgebaute Wohnstraße; 

Straße mit mäßigem Verkehr 

 

Straßenausbau: 

 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Betonverbundpflaster; 

Gehwege nicht vorhanden; 

Parkplätze nicht ausreichend vorhanden 

 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen 

und Abwasserbeseitigung: 

 

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versor-

gung; 

Kanalanschluss; 

Fernsehkabelanschluss; 

Telefonanschluss 
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Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge-

meinsamkeiten: 

 

einseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; 

eingefriedet durch Mauer, Zaun, Hecken 

 

Baugrund, Grundwasser (soweit au-

genscheinlich ersichtlich): 

 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

 

Altlasten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbauliche Verhältnisse: 

 

Gemäß schriftlicher Auskunft vom 05.12.2022 ist das Be-

wertungsobjekt im Altlastenkataster als Verdachtsfläche 

aufgeführt. Es handelt sich bei der Altablagerung um eine 

aufgehaldete Fläche, welche um 1972 entstanden ist. Im 

Zuge der Errichtung der Wohnbebauung sind vermutlich 

umfangreiche Erdbewegungen umgesetzt worden, so dass 

mit großflächigen Verunreinigungen im Boden nicht mehr 

zu rechnen ist. Diesbezüglich wurden keine weiteren 

Nachforschungen angestellt. Gemäß Auskunft sind bei 

Nutzungsänderungen und Eingriffen in den Boden die un-

tere Bodenschutzbehörde zwingend im Vorfeld zu beteili-

gen.  

 

Gemäß schriftlicher Auskunft liegt das Bewertungsgrund-

stück über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 

“Graf Moltke 1” sowie über zwei inzwischen erloschenen 

Bergwerksfeldern. Ein heute noch einwirkungsrelevanter 

Bergbau ist nicht dokumentiert. Die Einwirkungen des in 

diesem Bereich bis in die 1990er Jahre umgegangenen 

senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen. Mit 

bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist 

demnach nicht mehr zu rechnen. 

Ferner liegt das Grundstück über dem Bewilligungsfeld 

“Westholt-Gas”. Die Bewilligung gewährt das zeitlich be-

fristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Koh-

lenwasserstoffen. Mit Bergschäden infolge von Bodenbe-

wegungen bei der beantragten Art der Gewinnung sind 

gemäß Auskunft nicht zu erwarten. 

 

Anmerkung: 

 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- 

und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie 

in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte einge-

flossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersu-

chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuch-

auszug vom 24.11.2022 vor. Hiernach bestehen in Abtei-

lung II des Grundbuchs folgende (wertbeeinflussende) 

Eintragungen: 

 

lfd. Nr. 1:   Grunddienstbarkeit (Wegerecht) 

lfd. Nr. 3:   Zwangsversteigerungsvermerk 

 

Auftragsgemäß ist der unbelastete Verkehrswert ohne Be-

rücksichtigung der Eintragungen in Abteilung II des 

Grundbuches zu ermitteln. 

 

Anmerkung: 

 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund-

buchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutach-

ten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 

ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder 

durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen wer-

den. 

 

Herrschvermerke: 

 

keine vorhanden 

 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigen-

de) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen 

sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) sind nach Befra-

gung im Ortstermin nicht vorhanden. 

Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen 

und Untersuchungen angestellt. 

 

Belegungs-/ Mietpreisbindung: 

 

Gemäß schriftlichem Bescheid der zuständigen Behörde 

wurden keine öffentlichen Mittel bewilligt. Es bestehen 

keine Belegungs- und Mietpreisbindungen nach den Best-

immungen des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 

Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG 

NRW) und / oder nach dem Wohnungsbindungsgesetz 

(WoBindG). 

 

Dichtheitsprüfung: 

 

Ob eine Zustands- und Funktionsprüfung (ehemals Dicht-

heitsprüfung) der privaten Abwasserleitungen gemäß Lan-

deswassergesetz (LWG) am Bewertungsgrundstück bis 

zum Bewertungsstichtag durchgeführt wurde, ist nicht be-

kannt. 
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2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeich-

nis: 

 

Das Baulastenverzeichnis enthält gemäß schriftlicher Aus-

kunft der zuständigen Behörde keine (wertbeeinflussen-

den) Eintragungen. 

 

Denkmalschutz: 

 

Denkmalschutz besteht gemäß schriftlicher Auskunft der 

zuständigen Behörde nicht. 

 

 

2.5.2 Wohnungsaufsichtsgesetz 

Gemäß schriftlichem Bescheid der zuständigen Behörde ist kein Verfahren nach dem Wohnungs-

aufsichtsgesetz (WAG NRW) anhängig. 

 

 

2.5.3 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungs-

plan: 

 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennut-

zungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 

 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebau-

ungsplan Nr. 29a nebst 1. Änderung folgende Festsetzun-

gen: 

 

WR = reines Wohngebiet; 

II = 2 Vollgeschosse (max.); 

GRZ = 0,4 (Grundflächenzahl); 

E/D     = Einzel-/Doppelhausbebauung 

SD      = Satteldach 

Dachneigung 35-42° 

 

Ferner sind Baugrenzen und Straßenbegrenzungslinien 

vorhanden.  

 

Innenbereichssatzung: 

 

Das Bewertungsobjekt liegt nicht im Bereich einer Klar-

stellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB. 

 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: 

 

Das Bewertungsobjekt liegt nicht im Bereich einer Erhal-

tungssatzung. 

 

Verfügungs- und Veränderungssperre: 

 

Das Flurstück liegt ebenfalls nicht im Geltungsbereich ei-

ner Satzung über eine Veränderungssperre. 

 

Bodenordnungsverfahren: 

 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein 

Bodenordnungsverfahren einbezogen. 
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2.5.4 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorlie-

gen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den 

vorgelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung wurde geprüft. Offensichtlich erkennbare 

Widersprüche wurden nicht festgestellt. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle 

Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. Weitergehende Untersuchun-

gen wurden nicht angestellt, da die städtischen Archivakten nicht über alle erfragten Bereiche Un-

terlagen enthielten. 

 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücks-

qualität): 

 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 

 

beitragsrechtlicher Zustand: 

 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist 

die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezo-

genen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch 

grundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähnliche 

Abgaben. Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der 

Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und 

KAG beitragsfrei. 

 

 

Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden schriftlich 

eingeholt. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewer-

tungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen ein-

zuholen. 

 

 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) bebaut (vgl. nachfolgende Ge-

bäudebeschreibung). Auf dem Grundstück befinden sich darüber hinaus eine Garage und ein Dop-

pelcarport. 

 

Das Objekt wird vom Antragsgegner bewohnt. 

 

 

2.8 Drittverwendungsmöglichkeit 

Die derzeitige Nutzung des Grundstückes und des Gebäudes ist nachhaltig gewährleistet. Eine an-

dere Nutzung ist aufgrund des Grundrisszuschnittes, der Ausstattung, der Lage und insbesondere 

des Planungsrechtes lediglich eingeschränkt gegeben. Erweiterungsmöglichkeiten sind nicht er-

kennbar.  
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung 

sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 

 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der 

Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden lediglich die offensichtlichen und vor-

herrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können 

Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. 

 

Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, 

Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 

Baujahr.  

 

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und 

Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; daher wird im Gutachten die 

Funktionsfähigkeit unterstellt. 

 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offen-

sichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhande-

nen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. 

Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen.  

 

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende 

Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 

 

Einfamilienhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; 

eingeschossig; 

unterkellert; 

ausgebautes Dachgeschoss (in den Plänen als Oberge-

schoss bezeichnet), der Dachraum (Spitzboden) ist ausge-

baut; 

einseitig angebaut 

 

Baujahr: 

 

2009 (gemäß Bauakte) 

 

Modernisierung: 

 

nicht wesentlich modernisiert 

 

Energieeffizienz: 

 

Ein Energieausweis liegt nicht vor. 

 

Barrierefreiheit: 

 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 

 

Erweiterungsmöglichkeiten: 

 

keine wesentlichen erkennbar 

 

Außenansicht: insgesamt Klinkermauerwerk 



Dennis von Schamann  GA 415/22 Seite 14 von 89 

 

 

 Ginsterweg 57, 45964 Gladbeck   

 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss: 

Flur, Heizungsraum, Badezimmer, Hobbyraum 

 

Erdgeschoss: 

Flur, Gäste-WC, Wohnzimmer, Küche 

 

Obergeschoss (Dachgeschoss): 

Flur, Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Badezimmer 

 

Dachgeschoss (Spitzboden) 

ausgebaut 

 

 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

 

Massivbau 

 

Fundamente: 

 

vermutlich Beton 

 

Keller: 

 

Beton 

 

Umfassungswände: 

 

Mauerwerk 

 

Innenwände: 

 

Mauerwerk, tlw. Gipskarton 

 

Geschossdecken: 

 

Stahlbeton 

 

Treppen: 

 

gepflegt, offene Konstruktion; 

 

Keller- und Geschosstreppe: 

Stahlkonstruktion mit Stufen aus Holz und Teppichabsatz; 

Handlauf aus Holz 

 

Hauseingang(sbereich): 

 

Eingangstür mit feststehendem Seitenelement, aus Alumi-

nium, mit Lichtausschnitt und Briefkasteneinwurf,  

Hauseingang gepflegt 

 

Dach: 

 

Dachkonstruktion: 

Holzdach mit Aufbauten 

 

Dachform: 

Sattel- oder Giebeldach 

 

Dacheindeckung: 

Dachstein (Beton); 

Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech; 

 

Dachflächen gedämmt 
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3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 

 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffent-

liche Trinkwassernetz 

 

Abwasserinstallationen: 

 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

 

Elektroinstallation: 

 

gute Ausstattung; 

je Raum ein bis zwei Lichtauslässe; 

je Raum mehrere Steckdosen; 

Klingelanlage, Telefonanschluss, Zählerschrank, Fi-

Schutzschalter, SAT-Antenne 

 

Heizung: 

 

Zentralheizung, mit festen Brennstoffen (Gas), Baujahr 

2009; 

Solarkollektoren; 

Flachheizkörper im KG und DG, Fußbodenheizung im EG 

und OG, Handtuchhalter im Badezimmer KG 

 

Lüftung: 

 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fens-

terlüftung) 

 

Warmwasserversorgung: 

 

über Solarkollektoren und ergänzend über Heizung (WW-

Bereiter, Baujahr ca. 2017) 

 

 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Die Räumlichkeiten sind überwiegend ausstattungsgleich. Sie werden deshalb nachfolgend in einer 

Ausstattungsbeschreibung zusammengefasst. 

 

 

3.2.5.2 Einfamilienhaus 

Bodenbeläge: 

 

schwimmender Estrich, Laminat, Fliesen 

 

Wandbekleidungen: 

 

Kalkfarbenanstrich, Tapeten; Fliesen raumhoch 

 

Deckenbekleidungen: 

 

Deckenputz mit Leimfarbenanstrich, Raufasertapete 

 

Fenster: 

 

Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung; 

teilweise abschließbare Griffe; 

große Schiebeelemente, Dachflächenfenster aus Holz; 

Rollläden aus Kunststoff; 

überwiegend innenliegender Fliegenschutz; 

Fensterbänke innen aus Kunststein; 

Fensterbänke außen aus Aluminium 
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Türen: 

 

Zimmertüren: 

Holztüren mit Holzzargen; 

gute Schlösser und Beschläge 

 

sanitäre Installation: 

 

gute Wasser- und Abwasserinstallation, ausreichend vor-

handen; 

 

Bad OG: 

1 Badewanne, 1 Dusche, 1 Hänge-WC, 2 Handwaschbe-

cken; 

 

Gäste-WC: 

1 Hänge-WC, 1 Handwaschbecken; 

 

Bad KG: 

1 Dusche, 1 Hänge-WC, 1 Handwaschbecken; 

 

weiße Sanitärobjekte 

 

Küchenausstattung: 

 

nicht in der Wertermittlung enthalten 

 

Grundrissgestaltung: 

 

zweckmäßig, für das Baujahr zeittypisch 

 

 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 

 
• Dachgauben 

• Wintergarten in Metallkonstruktion mit Glasschiebetü-

ren und Polycarbonatdach samt Sonnensegel  

• Doppelcarport in Metallkonstruktion mit Polycarbonat-

dach 

 

besondere Einrichtungen: 

 

3 x Klimasplitgeräte (Wohnzimmer und zwei Schlafzim-

mer) 

 

Besonnung und Belichtung: 

 

gut bis ausreichend 

 

Bauschäden und Baumängel: 

 
• Leichte Setzrisse im Schlafzimmer und Badezimmer 

 

wirtschaftliche Wertminderungen: 

 

keine 

 

Allgemeinbeurteilung: 

 

Der bauliche Zustand ist normal bis gut. 

Es besteht geringfügiger Renovierungsbedarf. 

 

 

3.3 Nebengebäude 

1 Garage (Einzelgarage, Fertiggarage, Stahlschwingtor, Flachdach, Betonboden); 

1 Schuppen (Holzkonstruktion mit Polycarbonatdach) als Garagenanbau 
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3.4 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, befestigte Stellplatzfläche, 

Terrasse, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung (Mauer, Zaun, Hecken) 

 

 

3.5 Allgemeinbeurteilung und weitere Hinweise 

Am örtlichen Immobilienmarkt gibt es in begrenzter Anzahl Vergleichs- und Erfahrungswerte der 

Makler, Banken und Sparkassen und des örtlich zuständigen Gutachterausschusses. Die Durch-

schnittswerte beziehen sich überwiegend auf schadensfreie Objekte. Im nachfolgenden Kapitel 5.2 

sind die Vergleichswerte zur Plausibilitätskontrolle nochmals aufgelistet.  

 

Das Bewertungsgrundstück befindet sich, wie der Bodenrichtwert bereits ausweist, in einer mittle-

ren Wohnlage im Stadtteil Mitte. 

 

Das Einfamilienhaus befindet sich in einem altersbedingten guten baulichen Zustand und Pflegezu-

stand. Modernisierungsmaßnahmen wurden bis dato nur unwesentlich vorgenommen. Die Ausstat-

tung und der Zustand entsprechen dem aktuellen Zeitgeschmack und sind als baujahrestypisch mit-

tel bis gehoben zu bezeichnen.  

 

Zum Wertermittlungsstichtag wird das Bewertungsobjekt eigengenutzt. 

 

Die altersbedingte Ausstattung, der bauliche Zustand und die Abnutzungserscheinungen 

werden im Rahmen der Wertermittlung bereits über die Normalherstellungskosten (NHK 

2010), die wirtschaftliche Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) und über Vergleichs-

faktoren bestimmt und berücksichtigt. 

 

Der zukünftige Umfang möglicher Investitionen obliegt dem jeweiligen Eigentümer, weshalb im 

Rahmen der Wertermittlung lediglich die zwingend notwendigen Maßnahmen für die Beseitigung 

von Baumängeln oder Bauschäden berücksichtigt werden. Mit Ausnahme kleiner Setzrisse lagen 

augenscheinlich sowie nach Auskunft der Beteiligten keine Schäden und Mängel vor. 

 

Unterlagen über den Einheitswert und den Versicherungswert lagen nicht vor. 

 

Meine Ermittlungen habe ich mit dem Ortstermin abgeschlossen und die Unterlagen zum Bewer-

tungsstichtag ausgewertet.  

  

Nachträglich eingetretene Änderungen konnten daher in diesem Gutachten nicht berücksichtigt 

werden. 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in  

45964 Gladbeck 

Ginsterweg 57 

zum Wertermittlungsstichtag 08.03.2023 ermittelt. 

 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Gladbeck 23664 1 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Gladbeck 34 960 391 m² 

 

 

4.2 Vorbemerkungen 

Definition des Verkehrswerts 

 

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: "Der Verkehrswert wird durch den Preis 

bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts-

verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Be-

schaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne 

Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre." 

 

Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung geführt, in die u.a. 

auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift vorgelegten Grund-

stückskaufverträgen übernommen werden. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachteraus-

schuss einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Die gewon-

nenen Erkenntnisse werden regelmäßig im Grundstücksmarktbericht vom Gutachterausschuss ver-

öffentlicht. Die für die Wertermittlung grundlegenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie 

die im Gutachten verwendete Literatur sind in der Anlage "Literaturverzeichnis" aufgeführt. 
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4.3 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände 

dieses Einzelfalls (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) ist 

der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hil-

fe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung 

von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 21 – 23 ImmoWertV) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung 

des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als 

Summe von Bodenwert, Gebäudesachwert (Wert des Normgebäudes sowie dessen besonderen Bau-

teilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen) und Sachwert der Außenanlagen (Sachwert der bau-

lichen und nichtbaulichen Außenanlagen) ermittelt. 

Ein-und Zweifamilienwohnhäuser können auch mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. 

Hierzu benötigt man Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Bewertungs-

objekten oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen.  

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Ver-

gleichskaufpreisverfahren” bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeigne-

te Bezugseinheit (z. B. auf €/m² Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grund-

lage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Vergleichsfaktorverfah-

ren” genannt (vgl. § 13 ImmoWertV). Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind 

dann durch Zu- oder Abschläge an die wert(- und preis) bestimmenden Faktoren des zu bewerten-

den Objekts anzupassen (§ 15 ImmoWertV). 

Unterstützend zum Sachwertverfahren werden im Rahmen der Wertermittlung Vergleichsfaktoren 

(Immobilienrichtwerte) des zuständigen Gutachterausschusses ausgewertet.  

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Vergleichswertermittlung sind alle, das Bewertungs-

grundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu be-

rücksichtigen. Dazu zählen insbesondere: 

• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhaltungsaufwen-

dungen oder Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines redu-

zierten Ertrags oder durch eine gekürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwert-

bar sind. 
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4.4 Bodenwertermittlung  

Nach der Wertermittlungsverordnung ist der Bodenwert getrennt vom Wert der baulichen und sons-

tigen Anlagen in der Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 15 i.V. mit § 16 Im-

moWertV).  

Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwer-

termittlung herangezogen werden (§ 9 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche 

Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zusammen-

gefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 

bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von 

dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Umständen – wie: Erschließungszustand, 

spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – 

bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bodenricht-

wert.  

 

4.4.1 Bodenwert des Bewertungsobjektes 

Der zuletzt vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte veröffentlichte beitrags-

/abgabenfreie Bodenrichtwert wurde aus der Bodenrichtwertkarte (siehe Anlage) und dem Grund-

stücksmarktbericht entnommen. 

Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag und der wert-

beeinflussenden Zustandsmerkmale wird der Bodenwert zum Wertermittlungsstichtag wie folgt ge-

schätzt: 

 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (mittlere Lage) 260,00 €/m² 

zum Stichtag 01.01.2023. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 

Grundstückstiefe (t) = 35 m 

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 08.03.2023 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I 

Grundstücksfläche (f) = 391 m² 

Grundstückstiefe (t) = 36,5 m 
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Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt-

lungsstichtag 08.03.2023 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungs-

grundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 260,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2023 08.03.2023   1,00 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage   1,00 E2 

Art der baulichen 

Nutzung 

W (Wohnbaufläche) W (Wohnbaufläche)   1,00 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 260,00 €/m²  

Fläche (m²) keine Angabe 391   1,00  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00 E4 

Vollgeschosse II I   1,00 E5 

Tiefe (m) 35 36,5   0,975 E6 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht-

wert 

 = 253,50 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 253,50 €/m²  

Fläche    391 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 99.118,50 € 

rd.  99.100,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag insgesamt 99.100,00 €. 
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4.4.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-

stichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der Aktualität des Bodenrichtwertes keine wesentlichen 

Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind. 

 

E2 

Die Lage des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen Grundstü-

ckes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 

 

E3 

Die Nutzungsart des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen 

Grundstückes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforder-

lich. 

 

E4 

Beim Bewertungsgrundstück handelt es sich wie beim Richtwertgrundstück um baureifes Land. Ei-

ne zusätzliche Anpassung ist daher nicht erforderlich. 

 

E5 

Die Anzahl der Vollgeschosse entspricht der durchschnittlichen Grundstücke und der Bebauung in 

der Richtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich 

 

E6 

Zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen hat der zuständige Gutachteraus-

schuss Umrechnungskoeffizienten ermittelt und ausgewiesen. Die Untersuchung des vorliegenden 

Kaufpreismaterials ergab für Abweichungen von der in der Zone vorherrschenden Grundstückstiefe 

Zu- oder Abschläge. Diese werden im Rahmen der Bodenwertermittlung entsprechend berücksich-

tigt. Aufgrund der geringfügigen Abweichung des Bewertungsgrundstückes von der in der Zone 

vorherrschenden Grundstückstiefe wird der minimale Abschlag in Höhe von 2,5 % angesetzt. 
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4.5 Sachwertermittlung  

4.5.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 

21 beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf 

dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie 

der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswir-

kungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grund-

stücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Ver-

gleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich 

ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be-

triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstel-

lungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Ge-

bäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst 

worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von 

durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige 

Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sach-

wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des 

Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbar-

keit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (all-

gemeine Wertverhältnisse) ist i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. 

Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskauf-

preisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu er-

mitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grund-

stücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks 

und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preis-

vergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sons-

tige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung 

ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 Im-

moWertV 21). 
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4.5.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der 

Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichba-

re Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte 

von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hin-

zuzurechnen. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durch-

schnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durch-

schnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 

Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgeleg-

ter Modellparameter. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Ge-

bäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung 

auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen 

Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über 

mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrun-

gen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamt-

grundstücksmarkt sammeln kann. 

Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ 

oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden 

Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit 

„Normobjekt“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen 

gehören insbesondere Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. 

auch Balkone und Dachgauben. 

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten durch-

schnittlichen Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch 

Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 

Besondere Einrichtungen 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit – wie der Name bereits aussagt – 

normalen, d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im 

Bewertungsobjekt vorhandene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind des-

halb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeit-

wert) des Normobjektes zu berücksichtigen. 
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Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen 

und i. d. R. fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren 

Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäude-

standards miterfasst und demzufolge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berück-

sichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienhaus). 

Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, 

spricht man auch von besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten 

für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten be-

reits enthalten. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linea-

ren Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes 

und der jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude 

ermittelt.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-

nungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Rest-

nutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 

'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 

verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni-

sierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor-

derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter-

mittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 

bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich ge-

nutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs-

daten zugrunde liegenden Modell.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 

Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 

(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbe-

sondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 

Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
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Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 

mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-

gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-

kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-

lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 

pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 

erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her-

stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-

ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 

aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme 

beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 

Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anla-

gen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücks-

grenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanla-

gen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, 

d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht 

mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger 

Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grund-

stücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch ange-

passten Sachwertfaktors. 

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position inner-

halb der Sachwertermittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, 

in der Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umge-

kehrt muss deshalb auch in der Wertermittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert 

des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer 

objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere 

objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten vorläufi-

gen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung 

erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis 

aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittel-

ten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte).  
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Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienhausgrundstücke anders 

als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem 

Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten 

Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch ei-

ne Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichti-

gen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpas-

sung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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4.5.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Einfamilienhaus Garage 

Berechnungsbasis   

• Brutto-Grundfläche (BGF)  218,25 m²  17,88 m² 

Baupreisindex (BPI) 08.03.2023 (2010 = 

100) 

 171,8  171,8 

Normalherstellungskosten     

• NHK im Basisjahr (2010)  938,00 €/m² BGF  245,00 €/m² BGF 

• NHK am Wertermittlungsstichtag  1.611,48 €/m² BGF  420,91 €/m² BGF  

Herstellungskosten    

• Normgebäude  351.705,51 €  7.525,87 € 

• Zu-/Abschläge  19.000,00 €    

• besondere Bauteile  7.414,11 €    

• besondere Einrichtungen       

Regionalfaktor  1,00  1,00 

Gebäudeherstellungskosten  378.119,62 €  7.525,87 € 

Alterswertminderung   

• Modell  linear  linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

 80 Jahre 

 66 Jahre 

 60 Jahre 

 46 Jahre 

• prozentual  17,50 %  23,33 % 

• Faktor  0,825  0,7667 

Zeitwert   

• Gebäude (bzw. Normgebäude)  311.948,69 €  5.770,08 € 

• besondere Bauteile       

• besondere Einrichtungen  1.500,00 €    

vorläufiger Gebäudesachwert  313.448,69 €  5.770,08 € 

 

vorläufige Gebäudesachwerte insgesamt  319.218,77 € 

vorläufiger Sachwert der Außenanlagen + 17.768,75 € 

vorläufiger Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 336.987,52 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 99.100,00 € 

vorläufiger Sachwert = 436.087,52 € 

Sachwertfaktor (Marktanpassung)  1,10 

marktübliche Zu- oder Abschläge  + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 479.696,27 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 0,00 € 

(marktangepasster) Sachwert  = 479.696,27 € 

 rd. 480.000,00 € 
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4.5.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

 

Allgemeiner Hinweis 

Das Sachwertverfahren wird nach dem Modell des zuständigen Gutachterausschusses für Grund-

stückswerte ermittelt. Das Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren kann dem aktuell gültigen 

Grundstücksmarktbericht des entsprechenden Gutachterausschusses entnommen werden. 

 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen – BGF) wurde von mir anhand der vor-

liegenden Bauzeichnungen durchgeführt und auf Plausibilität überprüft. Die Berechnungen weichen 

teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 1987 bzw. WoFlV) ab; sie sind 

deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.  

 

Herstellungskosten 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden 

Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem 

Wertermittlungsobjekt nach Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag 

unter Zugrundelegung zeitgemäßer, wirtschaftlicher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung 

der durchschnittlichen Herstellungskosten sind in der Regel modellhafte Kostenkennwerte zugrunde 

zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind (Normalherstel-

lungskosten mit dem Basisjahr 2010 – NHK 2010). Diese sind mit der Anzahl der entsprechenden 

Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren. Der Ansatz der NHK 2010 ist aus [1], Ka-

pitel 3.01.1 entnommen. 

 

 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das 

Gebäude: Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 %    1,0  

Dach 15,0 %   0,5 0,5  

Fenster und Außentüren 11,0 %   0,7 0,3  

Innenwände und -türen 11,0 %   1,0   

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %   0,8 0,2  

Fußböden 5,0 %   1,0   

Sanitäreinrichtungen 9,0 %   0,5 0,5  

Heizung 9,0 %   0,4 0,6  

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %   0,8 0,2  

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 52,9 % 47,1 % 0,0 % 
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Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

 

Außenwände 

Standardstufe 4  
Verblendmauerwerk, zweischalig, hinterlüftet, Vorhangfassade (z.B. Naturschiefer); Wär-

medämmung (nach ca. 2005) 

Dach 

Standardstufe 3  
Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdich-

tung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Standardstufe 4  

glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung tlw. als Dachterrassen; Konstruktion in Brett-

schichtholz, schweres Massivflachdach; besondere Dachformen, z.B. Mansarden-, Walm-

dach; Aufsparrendämmung, überdurchschnittliche Dämmung (nach ca. 2005) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wär-

meschutz (nach ca. 1995) 

Standardstufe 4 
Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollläden (elektr.); höher-

wertige Türanlage z.B. mit Seitenteil, besonderer Einbruchschutz 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Stän-

derkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 3 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Estrich); 

geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Standardstufe 4 
Decken mit größerer Spannweite, Deckenverkleidung (Holzpaneele/Kassetten); gewendelte 

Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Hartholztreppenanlage in besserer Art und Ausführung 

Fußböden 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 

Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 
1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch 

gefliest 

Standardstufe 4 
1–2 Bäder mit tlw. zwei Waschbecken, tlw. Bidet/Urinal, Gäste-WC, bodengleiche Dusche; 

Wand- und Bodenfliesen; jeweils in gehobener Qualität 

Heizung 

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel 

Standardstufe 4 
Fußbodenheizung, Solarkollektoren für Warmwassererzeugung, zusätzlicher Kaminan-

schluss 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Un-

terverteilung und Kippsicherungen 

Standardstufe 4 
zahlreiche Steckdosen und Lichtauslässe, hochwertige Abdeckungen, dezentrale Lüftung 

mit Wärmetauscher, mehrere LAN- und Fernsehanschlüsse 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 

Einfamilienhaus 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 

Gebäudetyp: KG, EG, ausgebautes DG 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  

NHK 2010 

relativer  

Gebäude-

standardanteil 

relativer  

NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 615,00  0,0 0,00 

2 685,00  0,0 0,00 

3 785,00  52,9 415,26 

4 945,00  47,1 445,10 

5 1.180,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  860,36 

 gewogener Standard = 3,5 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 

zwischen die tabellierten NHK. 

 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 860,36 €/m² BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 ImmoWertV 21 

  ausgebauter Spitzboden  1,09 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 937,79 €/m² BGF 

 rd. 938,00 €/m² BGF 

 

 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das 

Gebäude: Garage 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Sonstiges 100,0 %   1,0   

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Sonstiges 

Standardstufe 3  Fertiggaragen 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 

Garage 

Nutzungsgruppe: Garagen 

Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  

NHK 2010 

relativer  

Gebäude-

standardanteil 

relativer  

NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 0,00  0,0 0,00 

2 0,00  0,0 0,00 

3 245,00  100,0 245,00 

4 485,00  0,0 0,00 

5 780,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  245,00 

 gewogener Standard = 3,0 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 

zwischen die tabellierten NHK. 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 245,00 €/m² BGF 

 rd. 245,00 €/m² BGF 

 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag er-

folgt mittels dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreis-

index im Basisjahr (= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist 

auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei 

zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten interpoliert und bei aktuellen Wertermittlungsstichta-

gen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrun-

de gelegt. 

 

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 

Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. 

Diese sind aufgrund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes 

gegenüber dem Ausbauzustand des Normgebäudes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachge-

schossteilausbau). 

 

Gebäude: Einfamilienhaus 

Bezeichnung Zu-/Abschlag 

ca. 30 m² ausgebaute Kellerfläche (aKF) bei Standardstufe 3,5;  

30 x 365 € x 1,718 BPI = rd. 

19.000,00 € 

Summe 19.000,00 € 
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Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Gebäudeflächenberechnung nicht erfassten und damit in den Herstellungskosten des 

Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden 

einzeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. 

Zeitwertzuschläge in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage 

dieser Zuschlagsschätzungen sind die dem Sachwertmodell des Gutachterausschusses zu Grunde 

liegenden durchschnittlichen Herstellungskosten für besondere Bauteile. Gemäß Modell des zustän-

digen Gutachterausschusses sind hier pauschal 2 % des Gebäudezeitwertes anzusetzen. 

 

Gebäude: Einfamilienhaus 

besondere Bauteile Herstellungskosten Zeitwert (inkl. BNK) 

prozentuale Schätzung: 2,00 % von 370.705,51 € 7.414,11 €  

Summe 7.414,11 €  

 

Besondere Einrichtungen 

Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren Her-

stellungskosten bzw. ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage sind die dem Sachwertmodell des Gutachterausschusses zu 

Grunde liegenden bzw. die in [1], Kapitel 3.01.3 angegebenen Erfahrungswerte der durchschnittli-

chen Herstellungskosten für besondere (Betriebs)Einrichtungen. 

 

Gebäude: Einfamilienhaus 

besondere Einrichtungen Herstellungskosten Zeitwert (inkl. BNK) 

Klimasplitgeräte  1.500,00 € 

Summe  1.500,00 € 

 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Auf-

grund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung 

der Regionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behörd-

liche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 
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Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin erfasst und pauschal bzw. 

prozentual in ihrem Sachwert geschätzt. Grundlage sind die dem Sachwertmodell des Gutachteraus-

schusses zu Grunde liegenden Daten. Der Wertansatz erfolgt mit pauschal 4 % des Gebäudezeitwer-

tes für bauliche Anlagen zzgl. pauschal 5.000 € für Hausanschlüsse. 

 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 

BNK) 

bauliche Außenanlagen prozentual 4 % des Gebäudezeitwertes 12.768,75 € 

Hausanschlüsse pauschal  5.000,00 € 

Summe 17.768,75 € 

 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für 

die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist 

deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls dem Sachwertmodell 

des Gutachterausschusses entnommen. Die GND beträgt für das Einfamilienhaus modelkonform 

pauschal 80 Jahre und für die Garage pauschal 60 Jahre. 

 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" 

abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird al-

lerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesent-

liche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen un-

mittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung 

in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten 

oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 

3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 

für das Gebäude: Einfamilienhaus  

Das ca. 2009 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen 

zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „ImmoWertV21“) eingeordnet. 
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Hieraus ergibt sich 1 Modernisierungspunkt (von max. 20 Punkten). Dieser wurde wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 

Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Begründung 
Durchgeführte 

Maßnahmen 

Unterstellte 

Maßnahmen 

Modernisierung von Bädern 2 0,5 0,0 B06 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, 

Fußböden, Treppen 
2 0,5 0,0 B07 

Summe  1,0 0,0  

 

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten 

B06 

• Einbau eines Badezimmers im Kellergeschoss, ca. 2014 

B07 

• Erneuerung des Bodenbelages (Vinyl) im Obergeschoss, ca. 2019 

 

Ausgehend von dem 1 Modernisierungspunkt, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht 

modernisiert“ zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2023 – 2009 = 14 Jahre) ergibt sich eine (vor-

läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 14 Jahre =) 66 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads „nicht modernisiert“ ergibt sich für das Gebäude eine 

(modifizierte) Restnutzungsdauer von 66 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (66 

Jahre) ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (80 Jahre – 66 Jahre =) 14 Jahren. Aus dem fiktiven 

Gebäudealter ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2023 – 14 Jahren =) 

2009. 

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Gebäude „Einfamilienhaus“ 

in der Wertermittlung 

• eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 66 Jahren und 

• ein (fiktives) Baujahr 2009 

zugrunde gelegt. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und 

der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zu-

grundeliegende Alterswertminderungsmodell zugrunde zu legen. Die Alterswertminderung der Ge-

bäude erfolgt nach dem linearen Abschreibungsmodell. 
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Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektartspezifische Sachwertfaktor wird auf der Grundlage  

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses  

bestimmt. 

Bei einem vorläufigen Sachwert in Höhe von rd. 436.000 € für eine Doppelhaushälfte beträgt der 

Sachwertfaktor ca. 1,10 (Tendenz 1,05 bi 1,15). Nach Einschätzung des Sachverständigen ist dieser 

für das Bewertungsobjekt marktgerecht. 

 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine 

Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. 

Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sach-

wertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berück-

sichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden 

sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis 

erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderli-

chen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen 

werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten markt-

angepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher 

Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. 
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4.6 Vergleichswertermittlung  

4.6.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrie-

ben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung ei-

ner ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multi-

plikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit 

der entsprechenden Bezugsgröße (Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit 

dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, 

Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Ge-

bäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinrei-

chend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung 

der Grundstücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts 

liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücks-

merkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf 

die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge 

berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes 

mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze 

Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die all-

gemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt 

werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für 

Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie wer-

den auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flä-

chen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich 

erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit er-

mittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten 

Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels Umrech-

nungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des 

Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vor-

läufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts 

aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (di-

rekt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 
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4.6.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstü-

cke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grund-

stücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die 

in hinreichender zeitlichen Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre 

Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungs-

objektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflus-

senden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. 

Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entspre-

chenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden 

marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Be-

zugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der 

Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenhei-

ten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemei-

nen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an 

die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszu-

stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, bauli-

cher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen 

insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim 

Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsob-

jekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfakto-

ren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter 

Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ver-

gleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 

Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 

(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbe-

sondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 

Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 

mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-

gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-

kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-

lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 

pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 

erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her-

stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

· nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

· grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-

ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 

aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 

beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 

Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.6.3 Vergleichswertermittlung auf der Basis eines Vergleichsfaktors 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Grundstücks auf der Basis eines vom zuständigen Gut-

achterausschuss veröffentlichten Immobilienrichtwertes ermittelt. 

I. Umrechnung des Vergleichsfaktors auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

Tatsächlicher beitragsrechtlicher Zustand des Vergleichsfaktors 

(frei) 

 = 3.150,00 €/m²  

beitragsfreier Vergleichsfaktor  

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

= 3.150,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Vergleichsfaktors 

 Vergleichsfaktor Bewertungsobjekt Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2023 08.03.2023   1,00 E01 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m²] 100,00 116,00   0,93 E02 

Grundstücksgröße [m²] 400,00 391,00   0,93 E02 

Baujahr 1955 2009   1,36 E02 

Anbauart Doppelhaushälfte Doppelhaushälfte   1,00 E02 

Ausstattungsstandard mittel mittel - gehoben   1,08 E02 

Unterkellerung vorhanden vorhanden   1,00 E02 

Modernisierungsgrad kleine Modernisie-

rungen im Rahmen 

der Instandhaltung 

kleine Modernisierun-

gen im Rahmen der 

Instandhaltung 

  1,00 E02 

Mietsituation unvermietet unvermietet   1,00 E02 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Vergleichsfaktor  = 3.980,00 €/m²  

beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Beiträge  −  €/m²  

insgesamt −  €/m²   

vorläufiger objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor  = 3.980,00 €/m²  

 

 

4.6.4 Erläuterungen zur Anpassung des Vergleichsfaktors 

E01 - Stichtag 

Eine Anpassung / Indexierung des Richtwertes zum Wertermittlungsstichtag ist nicht erforderlich, 

da es sich um einen aktuellen Immobilienrichtwert aus dem Jahr 2023 handelt. 

 

E02 

Die Anpassung der jeweiligen Zustandsmerkmale erfolgt auf Basis der Immobilienrichtwertaus-

kunft für Ein- und Zweifamilienhäuser des zuständigen Gutachterausschusses (siehe hierzu Anlage 

12 des Gutachtens). 
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4.6.5 Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts  Erläuterung 

vorläufiger objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor   3.980,00 €/m²  

Zu-/Abschläge relativ   0,00 €/m²  

objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor  = 3.980,00 €/m²  

Wohnfläche [m²]   116,00 m²  

vorläufiger Vergleichswert  = 461.680,00 €  

Zu-/Abschläge absolut  + 20.000,00 € E1 

marktübliche Zu- oder Abschläge (gem. § 7 Abs. 2 ImmoWertV 21 

u.a.) 

  0,00 €  

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert  = 481.680,00 €  

besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale    0,00 €  

Vergleichswert  = 481.680,00 € 

rd. 480.000,00 € 

 

 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 480.000,00 € ermittelt. 

 

4.6.6 Erläuterungen zur Vergleichswertermittlung 

E1 - Zu- und Abschläge zum vorläufigen Vergleichswert 

Bezeichnung Wertbeeinflussung 

Garage* 10.000,00 € 

ausgebaute Kellerfläche (Zeitwert) 10.000,00 € 

Summe 20.000,00 € 

 

* Garagen mit Baujahr ab 1990 werden gemäß Auswertung des Gutachterausschusses zu Kaufprei-

sen in Höhe von rd. 9.700,00 € (Mittelwert) verkauft. Aufgrund des Alters, der baulichen Verbun-

denheit sowie des baulichen Zustandes hält der Sachverständige einen Zuschlag in Höhe von rd. 

10.000,00 Euro für die Garage für marktgerecht. 
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5 Verkehrswert 

Die im Textteil dieses Gutachtens erwähnte juristische Definition des Paragraphen § 194 BauGB 

besagt in aller Klarheit, dass es sich bei dem Verkehrswert um einen Preis und nicht um einen 

rechnerischen Wert handelt; einen Preis, der am Grundstücksmarkt unter normalen Umstän-

den wahrscheinlich für das Bewertungsobjekt erzielt werden würde. Dieser Preis soll die 

Marktverhältnisse der zu bewertenden Immobilie zum betreffenden Zeitpunkt möglichst genau re-

flektieren (Petersen).  

Die Verkehrswertsachverständigen sind nicht dazu da, dem Markt vorzurechnen, was eine 

Immobilie kosten dürfe, sondern dazu, den Markt zu beobachten und zu ermitteln, was für 

eine Immobilie üblicherweise gezahlt wird (so zutreffend Vogels). 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Unterlagen und unter Einbeziehung der Finanzierbarkeit 

derartiger Immobilienobjekte bei der augenblicklichen Lage auf dem Hypothekenmarkt (derzeitige 

Einschränkungen gemäß „Basel III“) ergibt sich der nachstehend geschätzte Verkehrswert. Die-

ser ist daher am Immobilienmarkt nur bei einer angemessenen langen Vermarktungsdauer mit pro-

fessioneller Vorgehensweise zu erzielen. 

 

Der Ausbruch des neuen Coronavirus (COVID-19), der seit dem 11.03.2020 durch die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) zur "Globalen Pandemie" erklärt wurde, hat die globalen Finanzmärkte 

stark beeinflusst. Reisebeschränkungen werden durch eine zunehmende Anzahl von Staaten einge-

führt, die Ökonomie ist in einer Vielzahl von Sektoren betroffen. Durch die COVID-19-Pandemie 

bestehen zum Wertermittlungsstichtag Einschränkungen wichtiger Lebensbereiche mit Auswirkun-

gen auf die Wertermittlung. 

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt im Allgemeinen sind hinsicht-

lich der Vermietungs- und Investmentmärkte, wie auch die individuellen Auswirkungen auf dem 

Teilmarkt des Bewertungsobjektes im Speziellen, deshalb noch nicht abschließend bestimmbar. 

Trotz der COVID-19-Pandemie ist die Ermittlung von Verkehrswerten zum Bewertungsstichtag 

weiterhin möglich. Die momentanen Einschätzungen über die aktuellen Wertverhältnisse müssen 

auf dem Grundstücksmarkt vor dem Hintergrund von einzigartigen Maßnahmen als Reaktionen auf 

COVID-19 getroffen werden. Die Einschätzungen unterliegen daher einer erhöhten Bewertungsun-

sicherheit. 

Aufgrund des aktuell völlig unklaren Einflusses, den COVID-19 auf die regionalen Immobilien-

märkte hat, wird eine intensive Beobachtung des Marktes und im Bedarfsfall eine regelmäßige 

Überprüfung des Bewertungsergebnisses empfohlen. Der Marktwert wurde mit den Erkenntnissen 

zum Wertermittlungsstichtag nach bestem Wissen abgeleitet. Spekulative Elemente wurden hier 

nicht berücksichtigt. 

Einfamilienhäuser in dieser Lage, Größe, Ausstattung und mit der Nutzbarkeit des Bewertungs-

grundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orien-

tieren.  

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 480.000,00 € ermittelt. 

Der zur Stützung ermittelte Vergleichswert beträgt rd. 480.000,00 €. 
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Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in  

45964 Gladbeck 

Ginsterweg 57 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Gladbeck 23664 1 

 

Gemarkung Flur Flurstück 

Gladbeck 34 960 
 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 08.03.2023 mit rd. 

480.000 € 

in Worten: vierhundertachtzigtausend Euro 

geschätzt. 

 

 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungs-

gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist 

oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Recklinghausen, den 04. April 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    _____________________________________ 

                                                                                        

         Dennis von Schamann  

        DIN EN ISO / IEC 17024:2012 zertifizierter  

         Sachverständiger für Immobilienbewertung 

                        ZIS Sprengnetter Zert (S)           

 

  

*GN, 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist auf den Wertermittlungsstichtag be-

zogen und nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfälti-

gung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Zuwiderhand-

lungen verpflichten zum Schadenersatz (LG Hamburg, Az. 308 O 580/08 vom 15.05.2009). 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Be-

schreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 

Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungs-

gehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei 

arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht ver-

letzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 

(Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und 

typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Be-

triebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schä-

den. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die 

von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Hö-

he des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall 

auf maximal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, 

Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus 

dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im 

Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für 

kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis 

maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen 

maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5.1 Wertermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 

Für das Einfamilienhausgrundstück in 45964 Gladbeck, Ginsterweg 57 

Flur 34 Flurstücksnummer 960 Wertermittlungsstichtag: 08.03.2023 

 

 

Bodenwert 

 Bewertungs-

teilbereich 

Entwicklungs-

stufe 

beitragsrecht-

licher Zustand 

BW/Fläche 

[€/m²] 

Fläche 

[m²] 

Bodenwert (BW) 

[€] 

 Gesamtfläche baureifes Land frei 253,45 391,00 99.100,00 

  Summe: 253,45 391,00 99.100,00 

 

Objektdaten 

 Bewertungs-

teilbereich 

Gebäudebe-

zeichnung / Nut-

zung 

BRI 

[m³] 

BGF 

[m²] 

WF/NF 

[m²] 

Baujahr 

 

GND 

[Jahre] 

RND 

[Jahre] 

 Gesamtfläche Einfamilienhaus ./. 218,25 116,00 2009 80 66 

 Gesamtfläche Garage ./. 17,88 16,47 2009 60 46 

         

 

Wesentliche Daten 

 Bewertungs-

teilbereich 

Jahresrohertrag RoE [€] BWK 

[% des RoE] 

Liegenschaftszinssatz 

[%] 

Sachwert-

faktor 

 Gesamtfläche ---- ---- ---- 1,10 

      

 

Relative Werte  

relativer Bodenwert: 85,31 €/m² WF/NF 

relative besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale: 0,00 €/m² WF/NF 

relativer Verkehrswert:  4.137,93 €/m² WF/NF 

Verkehrswert/Rohertrag:  ---- 

Verkehrswert/Reinertrag:  ---- 

 

Ergebnisse  

Sachwert: 480.000,00 € 

Vergleichswert: 480.000,00 € 

Verkehrswert (Marktwert):  480.000,00 € 

Wertermittlungsstichtag 08.03.2023 
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5.2 Plausibilitätskontrolle 

 

 Zusätzlich zu meinen eigenen Beobachtungen wurden aber auch 

die Marktberichte des zuständigen Gutachterausschusses heran-

gezogen. Die dort durchgeführten statistisch-mathematischen 

Berechnungen haben gezeigt, dass weitere Verkäufe von ver-

gleichbaren Objekten beträchtliche Schwankungsbreiten auf-

wiesen. Diese Schwankungsbreiten resultieren nicht nur aus La-

ge und Ausstattungsfaktoren, sondern auch aus den Faktoren 

Eigennutzung oder Weitervermietbarkeit. Die Qualität des aus-

gewerteten Datenmaterials ist nicht vollständig überprüfbar und 

der Berichtszeitraum bereits ca. 2 Jahre alt, so dass diese Daten 

lediglich eingeschränkt vergleichbar sind. So sind beispiels-

weise auf den Seiten 47 und 56 des letzten Grundstücksmarkt-

berichts nachfolgende Kennzahlen genannt: 

 

 Kennzahlen 

 Mittelwerte und Standardabweichungen 

 
Wertrelevante 

Position 

Mittelwert 

Marktbericht 

Standard-

Abweichung     

        +/- 

Ergebnis im 

Gutachten 

 
Baujahr 

 

 

 

Wohnfläche m² 

 

 

 

Grundstücksfläche 

 

 

 

RND (Jahre) 

 

 

 

Kaufpreis €/m² WF/NF 
 

 

 

2004 

 

 

 

151 

 

 

 

330 

 

 

 

42 

 

 

 

3.340 

./. 

 

 

 

./. 

 

 

 

./. 

 

 

 

14 

 

 

 

470 

2009 

 

 

 

116 

 

 

 

391 

 

 

 

66 

 

 

 

4.138 

 

 Vom Gutachterausschuss wird gem. § 8 Abs. 2 ImmoWertV der 

Vergleichswert im Wesentlichen aus schadensfreien Objekten 

abgeleitet. Deshalb beziehen sich die vorstehenden Daten auf 

ein fiktiv schadensfreies Objekt ohne Berücksichtigung beson-

derer Grundstücksmerkmale. Durch diese Vorgehensweise wird 

die in der Wertermittlung erforderliche Vergleichbarkeit beach-

tet. 
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6 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 

Baugesetzbuch 

 

BauNVO: 

Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

 

BGB: 

Bürgerliches Gesetzbuch 

 

ZVG: 

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

 

ImmoWertV: 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für 

die Wertermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 

 

SW-RL: 

Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) 

 

VW-RL: 

Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – 

VW-RL) 

 

BRW-RL: 

Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) 

 

WertR: 

Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von 

Grundstücken 

 

WoFlV: 

Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

 

DIN 283: 

DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 

1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwen-

dung) 

 

BetrKV: 

Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

 

GEG: 

Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

 

 



Dennis von Schamann  GA 415/22 Seite 48 von 89 

 

 

 Ginsterweg 57, 45964 Gladbeck   

 

6.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsamm-

lung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsamm-

lung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewer-

tung 

 

[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immo-

bilienwertermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010  

 

[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 – Kommentar zu der neuen Werter-

mittlungsrichtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014  

 

[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2. Auflage, Sprengnetter 

Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 

 

[7] Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch; Bundesan-

zeiger Verlag, 6. Auflage, Stand 2010 

 

[8] Oswald / Abel: Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden – Typische Erscheinungs-

bilder, Beurteilungskriterien, Grenzwerte; Vieweg Verlag, 3. Auflage, Stand 2005 

 

[9] Schmitz / Krings / Dahlhaus / Meisel: Baukosten 2014/2015 – Instandsetzung, Sanierung, 

Modernisierung, Umnutzung; Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, 22. Auf-

lage, Stand 2014/2015 

 

 

6.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, 

Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand April 

2023) erstellt. 
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7 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Fotos 

 

Anlage 2: Übersichtskarte 

 

Anlage 3: Regionalkarte 

 

Anlage 4: Wohnlagenkarte 

 

Anlage 5: Liegenschaftskarte 

 

Anlage 6: Luftbild 

 

Anlage 7: Bodenrichtwertkarte 

 

Anlage 8: behördliche Auskünfte 

 

Anlage 9: Auszug aus der Bauakte 

 

Anlage 10: Grundrisse, Ansichten und Schnitte 

 

Anlage 11: Flächenberechnungen 

 

Anlage 12: Immobilienrichtwertauskunft 

 

 

 

 

Die Anlagen 2 – 12 sind aufgrund des Datenschutzes nur im Hauptgutachten vorhanden. 
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Bild 1: Umgebung 

 

 

 
 

Bild 2: Umgebung 
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Bild 3: Umgebung 

 

 

 
 

Bild 4: Straßenansicht (Süd-West-Seite) 
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Bild 5: Giebelansicht (Südseite) 

 

 

 
 

Bild 6: Rückansicht (Ostseite) 
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Anlage 1: Fotos 
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Bild 7: Gartenansicht 

 

 

 
 

Bild 8: Garage nebst Schuppen - Frontansicht 
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Bild 9: Garage nebst Schuppen - Rückansicht 

 

 

 
 

Bild 10: Hauseingangsbereich 
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Bild 11: Heizungsanlage Bild 12: Sicherungskasten 

  

  

 

 

  

Bild 13: Hausanschlüsse  
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Anlage 3: Regionalkarte 
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Wohnimmobilien Mikrolage 

45964 Gladbeck. Ginsterweg 57 
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Wohnimmobilien Makrolage 

45964 Gladbeck, Ginsterweg 57 geeoort 
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Liegenschaftskarte Nordrhein-Westfalen 

45964 Gladbeck, Ginsterweg 57 
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I Orthophoto/Luftbild Nordrhein-Westfalen 

45964 Gladbeck. Grnrtrweg 57 geooort 
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Auszug aus dem amtlichen 
Informationssystem zum 
Immobilienmarkl in Nordrhein-
Westfalen 

Der Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte In den 
Städten Dorsten, Gladbeck 
und Marl 

Haiterner Straße 28, 46284 Dorsten 
Tel. 02362/66-6080 

Ausgabe aus BORIS-NRW. Stichtag 2023-01-01 

Ow vOT Hw gmriHte Berater tagt m der Gem&nd&Stodt Giadbedr 

260 

L«nte 
O •&„&*« Rtae*wt 
O TOv—rocro 

U Gfreeetottttv 

•UM 
IfahtQturoui, foutfiu n €Mrf 
O<MeZe / tarne/inrnrorttaffi ■<W 
rtrVMtaWlkM FUJI» in Er, 
1airtMitM 'emdc Fliehe et <„¥ 
neben er Aufieowiean et GW 
SonCOT "Wehen nOrf 

OO,oö*h4)f/MG 
©Getonte NNW 

C Daten der GutacMeraueectaeee 
für GeundUOcMwerte NRW 

AMtoin, 1 UbcOThteurte der l«N»ertOTe 

Ausgabe golemgl am 23.03.2023 aus BORIS MN 
Oee •entfrehe intonrabonwyetem der GutrnNeratreschuiee für GrundetuCTreerte und dee Otenm GutechteauwcftuOTO 

JUR tmnuNlenmaritf h Nordman-Westteten 
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Auszug aus dem amtiichen 
Informationssystem zum 
Immobilienmarkt in Nordrhein-
Westfalen 

Der Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte In den 
Städten Dorsten. Gladbeck 
und Marl 

Hallerner Straße 28. 46284 Dorsten 
Tel.: 02362/66-5080 

Erläuterung zum Bodenrichtwert 

tage und Wert 

t~,#m«rvte Gtedbecte 

PntfWt/HlU 40904 

iJemertocgsnentH GUdbecS 

Gewhxrvnummm §129 

Otstol Stammet. 

BoderneNwertummer 2134 

BodanrtcNTwert zaocrtw 
Sachtog Oes Bodennctitfeertri 2023-01-01_ 

BeicP'-ctrf'nife ItaMMte 

EOTwcNunywustenil Baureltaa Land 

Betrag,zv,ft,rd befragtes! 

Niitnrvwrt WtfrtoaAiCTs 

forfWVöN 

Tinte 35m 

ßcOrrtfrtwert tum Hmx^tfyidUollnnzHiDunkt reoon' 

!t#upltairftihmg,?Ntpirat 2022-01-01 

Brroriurg GmstorwetyHerrch Krahn Straße (weei j 

Ffafo I Hbttwwta—Ui 

AMgomoiro Erlikferwtf zu dar, BodMflchNrertin (Stand 26.01.20231 

Der Bodenrkrtwwi (»eh. §1% aaugesetatauch — BauGB) lal ein vonwegend aus GnTC5todt*»ufyvwi abguteaato 
dwchechrtimcfrer L&?ew1 V den Goden Er tat bezogen au< den OuadrawOT, QfOT&iüdieUche (tarn') eres GnNitucfoi 
md deßtwriem Otundsludujustend <Bodenridtfw„igrundeiud<> In bebauten Gebeten werden die 6<xMnnchtwene mit 
dein Wert ennmeL der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wir* (§106 Nie 1 BatA*lj Bodamchtwerle 
beraten weh aut alllaWwtfyw# Grundeiucfae FMmarctate Austarkuogen wie zB bei DertamaberoCTssulzungen tfrminnen 
Bodenbewegungsgeftetefl Boder> und Grundwanerretfuftnreee and er Bedenrehtwert barikh&cMgl 

De Bccenncrtwerte werden in Rchtwertzonen etsgeMercn Diete Zcrw umteseen Gebete, 6. nach Art und Maß der Nutzung 
weitgehend toeretaMmmen 

Jedem ftodreuichlwert tat er be.chraib.ndRf Deteneau zugaorth« der sie wertretovamen Merkmale wie Z.B 
EntwicMingizustand Art und Meß der Nutzung Getc+KnezaN Baulandtefe GrwtotucWlkhe spe^Ote tage innarttab der 
BoOennchhwrfZOTe erthitt Diese OTrtbewnOuM&ndwi Meriwneto dtflmeren das BodenncmwertgrundsUjCT 

Da, LagemerturaJ des rewelver Bodenrid*wertgfurtftoucka Mrd in der Regel durch die Posbon der BcCernchtwertzaN 
tfaueltiert 

Enrofo OnNCTudw in eror Boderachtwertzone körnen bi Ihren wertreterarten Mertunaten von der Besorgung 
dar Merkmale des Bodennchtwerttyundtfucks atrareichen Abmachungen den enMw Grundstocks von dem 
Bodertnehtwertgrundtoxk mBemg auf d» wertbeshmmendsn Ftgenschanen bewrkar Zu* oder Abschläge vorn DoteiUlwl 
Dtese körnen aus Umtecftnungsvo'sd'rftar des jeweftgen GUachteraueechuewe abgeleitet werden 9w werten jedem 
Boderrthtwertauadivc* begetugt 

0. Boderrchtarerte eensen gereift §190 Abe 1 &uG8 und §37 der Verordnung Ober Oe amtlich. GrundsUKkm—rtefmtttung 
Nnrom&n-Wteertaten lOruttdffiKkswertenrttlureitferofdnung Nordrttan-VYesttaten — GrundWertVO NRW) jehrikh durtf, den 
„weibgOTi omchen Gutocfiterau»s<husa V Grundstuckurene beschtoeaen und wrMen&ft (www berta nrw daj 

Mspnid» gegersfoer Ganehmtyngsboborden z.B. Batfianungs Baugenehmigung,- oder UroMWtobdidrdr htonan 
weder aus den BederoeMmetten. den Abgrenzungen der 6c&mchlwtfUi>«n noch aus den sie baachrafendan Eigenschaften 
abgeteltal werden 

Bodenrichtwerte für Bautand 

Baferrtfrtwvrt» für baweftes Land erd warn NOM anfera angegeben abgabenfrei ermdtert Sm eOTwiten feroch 
ErschlGBOTgtoecagc und naAnchutzreCTlkhe Ausglechsbetrage im Sen— rcn §127 und §1» BauGB tarne 
ArocrtveWwk&ge O •• Oaroaiikhwraw&sOTwig nach Oct KommunMibg^eogeseU Normer-Westfalen (KAG W?W| in 
Vertretung mrt den örtchen Bertragssatzungen. 

Ausgabe gefertgt am 23.03 2003 aus BOR&NRW 
Dee anCtehe infortneiona&raam der GuachtorausKhbese für Gandstoctawefte cd des Oberen GutochteCTUMchAeea 

zum tenrcbitenmeiM NordseeWestfeton 
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Bezirks regiert!ng 
Amtberg 

eertaroeTTV Araber • Pextfach • "CBS Derinund 

Tasche & von Schamann 
Konigswall 26 
45657 Recklinghausen 

- per elektronischer Post -

niche & von Sc^ului 
Immobllto $Khv@„uMtgr 
Eingang nJ5_ ^ GufecnUh i 

Auskunft über die bergbaulichen Verhältnisse und Bergschadens¬ 

gefährdung 

Grundstücke) Ginsterweg 57 in Gladbeck 

Gemarkung. Gladbeck, Flur: 34, Flurstück 960 

Abudua, 6 Bergbau 

cd Eiterte In NRW 

Dekan 12 Derautoei 21122 
Satte 1 von 4 

AMarcetton 

01TU M*3W 

ba Artworl tatta anomal 

Autourfl urteil 

1ter Kepler 
Uffan taoMQbh in de 

Talfot I12931A2$64 
Fu. 0293I& 3024 

ClwNtoebeute 
Goetonabaße 20 

441 35 Dortrarel 

Ihr Schreiben vom 29.11 2022 

Ihr Aktenzeichen GA 415/22 

Az des Gerichts 015 K010/22 

Sehr geehrte Damen und Herren 

das oben angegebene Grundstück liegt über dem auf Steinkohle verlie¬ 

henen Bergwerksfeld .Graf Moltke 1" sowie über zwei inzwischen erlo¬ 

schenen Bergwerksfeklem 

Eigentümerin der Bergbauberechtigung .Graf Moltke 1" ist die RAG Akti¬ 

engesellschaft Im Welterbe 10 in 45141 Essen 

Bei Bergschadensersatzansprüchen und Bergschadensverzicht handelt 

es sich um Angelegenheiten, die auf privatrechtticher Ebene zwischen 

Hamo/Lafermi» 

Salbartzafr. t. 50021 Amatar. 

Torfen 00031 02-0 

pcNhteleObra row de 

www bra rvwde 

Soveazoton 

toCo 0030-l200Utw 
1330-1000 Uta 

Ft 00:30. 1400Uhr 

LandmhauplUua M^W 
tat *„ Hataba 

BAN 

ceoo 300§ 0000 0001 6835 10 

BIC WEIADEDO 

Urnuueteuet 10 

OC 123870875 

infore-haron a, VWaraOTgng 

Ihrer Daten tadon Sie ai, der tot-

geTOen Nerntfaofai 
Mm Mavra tea row date* 

moMMilnclW 
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Bczirtsregterung 
Arnsberg 

Grundeigentümer und Bergwerksuntemohmenn oder Bergwerkseigentu 

merin zu regeln sind. Diese Angelegenheiten fallen nicht in die Zustän¬ 

digkeit der Bergbehörde Ihre Anfrage bitte ich in dieser Sache daher 

gegebenenfalls an de oben genannte Bergwerkseigentümerin zu ech¬ 

ten 

Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- und Sicherungsmaß. 

nahmen zur Vermeidung von Bergschaden Bei anstehenden Baumaß¬ 

nahmen sollten Sie die Bergwerkseigentümerin fragen, ob noch mit 

Schaden aus ihrer Bergbautätigkeit zu rechnen ist und welche -Anpas¬ 

sung,- und Sicherungsmaßnahmen' die Bergwerkseigentumenn im Hin¬ 

blick auf ihre eigenen Bergbautatigkeiten für erforderlich hält 

Unabhängig von den pnvatrechtlichen Belangen Ihrer Anfrage teile ich 

Ihnen mit. dass in den hier vorliegenden Unterlagen im Bereich des 

Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelvanter Bergbau dokumen¬ 

tiert ist 

Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in ehe 1990er Jahre umge¬ 

gangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen 

Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach 

nicht mehr zu rechnen 

Ergänzend teile ich Ihnen mit, dass das Grundstück über dem Bewilli¬ 

gungsfeld „Westerholt-Gas" liegt Die Bewilligung gewahrt das zeitlich 

befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstof¬ 

fen 

W 
Abteitune i Berybiu 

i—dEnerOTtR NRW 

Sete? van 4 

Rechtsinhaberin dieser Bewilligung ist die Mingas-Power GmbH. Rütten¬ 

scheider Str 1-3 in 45128 Essen 
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Bezirks,eglerong 
Arnsberg 

NRW 
Eine Anfrage bezüglich des Bewilligungsfeldes auf Kohlenwasserstoffe 

ist entbehrlich da Bergschaden infolge von Bodenbewegungen bei der *1^4 

beantragten Art der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen nicht zu er¬ 

warten sind 

Hinweise 

— Die Bearbeitung bezieht sich auf das genannte Grundstück Eine 

Übertragung der Ergebnisse der Stellungnahme auf benachbarte 

Grundstücke ist nicht zulässig, da sich die Untergrundsituabon auf 

sehr kurze Entfernung andern kann 

— Das vorliegende Schreiben wurde auf Grundlage des aktuellen 

Kenntnisstands erarbeitet Oe Bezirksregierung Arnsberg hat die zu¬ 

grunde liegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Auf¬ 

gaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt Eine 

Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Da¬ 

ten kann pedoch nicht übernommen werden 

— Ihr Antrag wird dauerhaft zu Dokumentabonszwecken veraktet und 

die Kemdaten Ihres Antrags digital gespeichert Nähere Hinweise 

zum Datenschutz gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

können Sie über das Internet auf der Webseite der Bezirksregierung 

Arnsberg erhalten (Kurzlink zur Seite www bra nrw de/492413. PDF-

Datei Betroffenenmerkblatt EU-DSGVO) 

Mit freundlichen Grüßen 
und Glückauf 
Im Auftrag 

gez Keppler 
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DER LANDRAT KREIS 
RECKUNGHAUSEN 
OER VE5T1SCHE KREIS 

Kreta Ro^fOTeuten - 45666 RncUteOTtM.fi 

Tasche & von Schamann 
Immobilien-Sachverständige 
Herm Dennis von Schamann 
Konigswail 26 
45657 Recklinghausen 

Tasche & von Schamann ' 
Immi»ton-S.&iv<r,undta , 
Eingang Guttaten Eingang 

07/7.21 Ml?l 

Auskunft aus dem Kataster über Altlasten und ahlastverdächtige 
Flächen 

Hier: Ihr Schreiben vorn 29.11.2022 

Ihr Zeichen: GA 415/22 

Sehr geehrter Herr von Schamann 

zu Ihrer oben genannten Anfrage kann ich Ihnen folgende Informationen 
geben 

Das Grundstück Gemarkung Gladbeck, Flur 34, Flurstück 960. 
Ginsterweg 57 in Gladbeck, ist an Kataster über Artlasten und 
altlastverdächtige Flächen unter der Bezeichnung 4408 / 30 Aufhakiung 
östL Erlenstraße, Gladbeck erfasst 

Es handert sich bei der Altablagerung um ein aufgehaktete Fläche, die 
nach Auswertung multitemporaler Luftbilder um 1972 entstanden ist. 
Bereits in den 1990er Jahren wurden im Rahmen geplanter 
Nutzungsänderungen auf dem Areal der Altablagerung erste 
Untersuchungen zur Gefährdungsabschatzung durchgefuhrt 
Im Bereich des angefragten Grundstücks ist im Jahr 1993 eine 
Bohrsondierung abgeteuft worden Es zeigte sich eine Anschüttung mit 
Ziegeln in einer Mächtigkeit von 2.3 m Die chemische Analyse zweier 
Mischproben zeigte in diesem Bereich weitestgehend unauffällige 
Schadstoffgehatte Im Zuge der Emchtung der Wohnbebauung sind 
vermutlich umfangreiche Erdbewegungen umgesetzt worden, so dass 
mit großflächigen Verunreinigungen im Boden nicht mehr zu rechnen ist. 
Es kann dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass sich 
Fremdmatenalien oder kleinräumige Verunreinigungen an Boden finden 
lassen 

Oartwn: 
0612 2002 

Fechdtoost Umwelt 

Twn 70 11 

Untere BodenuNitzbehOfda 

Gebilde 

Krasnow ftectairahswen 

KufoSduMdw^tet 1 

45657 Röckinghausen 

Aktenzeichen: 

rorti.wen 

Auskunft: 
Frau Worerom 

Zimmer Nummer 
3-315 

ToWchl 
0,301,53- 5506 

Tototer. 
02361 , 53 - 5204 

E-Mail; 
AtlastenQarew-re.Oe 

Pakatadreaas 
Kwl-Scftumo&w-Aito 1 
«565, Redürgheuoen 

ToWonaorarate: 
02361 53-0 

E-Mail (tonirall 

wäre vernaw-Kreta & 

Bankverbindung: 
Sparkasse Veit RE 

BLZ; 
426501 50 

Kto.Nr. 
90000 241 

IBAN 
DE27 4265 01 50 0090 0002 41 

BIC: 
tAELADED'REK 



Dennis von Schamann  GA 415/22 Seite 69 von 89 

 

 

 Ginsterweg 57, 45964 Gladbeck   

 

Anlage 8: behördliche Auskünfte 

Seite 6 von 6 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hanstchrtfech der künftigen Nutzung der Flächen ist anzumerken dass bei 

Nutzungsänderungen und Eingriffen In den Boden die untere Bodenschutzbehörde zwingend 

im Vorfeld zu beteiligen ist 

Allgemeiner Hinweis 

Che Auskunft aus dem Kataster über Altlasten und altlastverdächtige Flächen spiegelt 

lediglich den derzeitigen Kenntnisstand über ein Grundstück wider und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit Diese Auskunft beinhaltet daher keine Gewähr, dass ein 

Grundstück frei von schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten ist Durch diese 

Auskunft wird eine spätere Erfassung ertes Grundstücks im Kataster über Alttasten taid 

altlastverdächtige Flächen nicht ausgeschlossen 

Solern Ihnen bzw Ihrem Auftraggeber selbst Ergebnisse zu Bodenuntersuchungen der 

angefragten Flächen vorliegen bitte ich, mir diese kurzfristig zur Verfügung zu stellen 

Ich weise In diesem Zusammenhang darauf hin. dass gemäß § 2 (Mitteilungspflichten) des 

Landesbodenschutzgesetzes der zuständigen Behörde Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer Alttast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich mitzuteden sind 

Im Falle von geplanten Bodenuntersuchungen bitte ich zur Abstimmung des 

Untersuchungsumfangs um Beteiligung der unteren Bodenschutzbehörde und 

anschließender Übersendung der diesbezüglichen Ergebnisse/ Gutachten 

Hinweis Datenschutz 

Die nach den Artikeln 13 und 14 Datenschutzgrundverardnung (OSGVO) erforderbchen 

Informationen zum Fachdienst 70 — Umvrelt — finden Sie im Internet unter www kre& 

re de/datenschutz 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung 

Mit freundlichen Grüßen 
IA 

Z^ZW/7) 
Wennmann 
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Zur Hausakte 

Stadt Gladbeck 
Der Bürgermeister 

STAOTA?4T 
AUSKUNFT 
ZEICHEN 
GEBAUOE 
ZIMMER 
T.i (00041) 
Fai (00043) 
INTERNET 
0 A TUM 

&wo:dnuny 
Frau EtanbAtfat 

920-06-02 
HAIHAUS 
UIS 
99-2235 
wioyj 
tut» AWmm GitnJbecb de 
17 122000 

AhttnraKtien 920-08-02 

O ATN&iw Firma Ten Bratke Wohnungsbau GmbH & Co KG 
Prixperioer Spalte 16-20, 46309 Bocholt 

Gäräufeo Gladbeck, Ginsterweg 57 
Hut 034 034 004 
Hinukh Olt! U33Z 013$ 

Voitiatwt Frelstellutigsverfahron nach § 67 BeuO NW 
Neubau einer ErnlaTiber-Ocpcethaushulll« mit Garage 

Mitteilung 

Dal vg Voilwxn*| forligminlll 

Angaben rum Vorhnben: 

Iri Benutzung seit 1 
Große der neuenbeoauten Fleets -;• 

J um^WRjuM , 
' Rotibaukosten (<?) 
.He^telO^ 

„ flftiAiiWapb 

^* «t -re ^ihlj^ 

27 102003 
91 qm 

684 c:bnt 
66 200 € € 

€ 

1J>aste»h^Mhgiqyt *bgesch@^ 
o-foröndU' □ raeirabg^sc^osaent 

2 zu deri:v,0; Akten :q% 

AmXNLrät&ki _ . w 1 
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iraommvALTuMi • Mttrtoi tos •4Mut) OAiiiGa 

Ferna 
Ten Benke Wohriunnbau GmbH & Co KG 
Dm-portaer Suade 10-20 

40399 Bocholt 

AMmOTUun ,704)114)2 

aiunnfliai Gladbeck. Ginaterweg 48 
FU OM OM 034 
riffln cmi 00.13 0033 

4f 

Stadt Gladbeck 
Der Bürgermeister 

STAOTAUT SeuordW, 
Auskunft Freu Mwaro 
ZEICHEN 000411.02 
QESAUOE RA1HAUD 
ZIMMER 
Tol (020411 
Fei (020431 
INTERNET 
DATUM 

U 17 
020431 ^7047 
00-1630 
ni1p7N40W.Gte®«k mi 
11 11 7004 

13NOV. 2009 

Vornoten Freislelungswrfahren noch §87 BeuO NW 
Neubau einer EinTamillon-Oopcellmushathe mit Garage 
Abweichung gern. § 73 BauO NRW hier: • 14.11.2008, Az. 00920-08 

Abwoichungsbeschoid 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von den nachstehenden Vorschriften habe ich gemäß § 73 BauO NRW eine Abweichung 
gern §9(4) BauGBiV.m§& Bau 0 von den gestalterischeri Festsetzungen des Bebauungs-

•'ÖWhemdrckung m^ 

erteilt 

Das Vorhaben kann somit ausgefühfl weiden, Eine zusäUllche Baugenehmigung Ist nicht er-
fordertich :

Die Gebühr,ergibt sich aus der beigefügten. Gebuhrenbeiechnung 

Gebührenbescheid 

gende GebjühtäjiuAchten 

^Wh 
111111^1%. .W^%V 

^^M*^— 

1. SträOim. k-M^up&^OtM:^^ 

^^R^ ,y^^^ 
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Bauantrag , Antrag auf Vorbescheid vom [25-01.2008 Baubeechrelbung 
"n wwimteMn Genonmtgunqmrctahran ttta Angaben zu den 
9*hmn>ebtfm«en Zlttem ,bis 8 röcht edtoroerteh 

Bauherrin) 
Ten Brinke Wohnungsbau GmbH & Co KQ 
Dinxperioer Streße 18-20 
4O„ Bocholt 

GrwtasiLKi (Ort Streße Hmis.NrJ 

Gladbeck, Stoomahol 

Vortateno 
Errichtung von 1 Elnfamlllenhaua mit Garage und StegpIMz. 

|2_j Art Oer Hauung 

[] Betnebebeechreibuno 
tot beveiugt 

Wohnen 

3 |Angaben zürn Gnmdetüch 

Geschützter Baumbestand 

TnnAwassenrersorgunq * durch zentrale Waeeorreraargung |] durch Brunnen 

LOeuTwauafveraorQung ̂  
und Infftfrurg *w EntnW—dato) 

Hydrant In der Öffentliche Straße. 

Grurbdsträsontwauerung X durch öffenteche Semmeffianafaation [x] vorhanden ] 

durch Kleinkifranlago | |feraggattoffl bis fam | | 

durch sonstige Artoge. Art _ 

Sonstiges 

lichergesioltl durch 

(Bedarfsermittlung ggf als 
Bplbtertl 

deraotwendtai 
Wito ffirfateräfer 

megeumt 

auf dem BaugrundMudk: [^^^] In Garagen* 

auf fremden GrundataM md Beuletf: 

_ Im Freien = 

davon für Marachen mit BeHnderungen |_ 

durch Ablösung ■ 

lamme* 

Summe ■ 

1 

2] 



Dennis von Schamann  GA 415/22 Seite 73 von 89 

 

 

 Ginsterweg 57, 45964 Gladbeck   

 

Anlage 9: Auszug aus der Bauakte 

Seite 4 von 4 

 
 

 

 

 
 

 

  

aato&Mräbun|l@«i: AM, iett?(VVburrtMVO) 
Bauherren) 

Ten Brinke WohnufygBbeu GmbH & Co. KG Dinxpartoer &rat« 18-20 4.309 Boehdtt 
Bauarerag vorn 

25-01-200# 
■■ Angaben zur Aaitafflung 

von Feuerstätten 
Del 

LEI 
umfrNennwarmtiffistunw | 1U1 hW 

Heizrmm LJ AufaleUungiraOTi 

Angaben zur 
SrenetoMagentng LJ 

PI 
 

header Brennstoff []H«zdl 

Gee EJltawn 

uraeitedletfau   Lagerraum | | 
Lageibehalter 

toftaliOT Rat 

me 

m* 

um: 

■ LOtung 

Luftyngeanlage für MeteF oder 
Qtotlgarege 

Natürlichem Lüftung für Wohn- und NulzrSume 

  le Art dir Anltys 

sonstige geneftmigunfr 
pfljeMige LuftungsanlaQe 

LJ» Art ter Anlage 

b 

Lultungennttroe übertruckl Gebäudetrerinafride oder GeKhcudechen  I' 

Bauvorio 
Lüftung» 

nie 

gen gernäll RKhlllnki über 6. brandKrotmetmtscren Anforderungen an 
arrtagen sind beigefugt 

|werd«, nochperechlW tum 

10 1Weitere Anerben, toten 
- 1wegen Ortartrongan oder 

DenkmatochuU 
ertordertlch 

Andere Gestattung Winde 

Verblendsteine, 
Rinnen und Fallrohe aus Titanzink (natur). 

Dachflächen und Dechaufbautan 
Betondachstetoe, 

Türen und Fenster 
Kuneletoffienster mit Isolterverglesung 

Spielfläche für Kielrdunaer 
(Groll» und Ausladung) 

Befestigung. Gestaltung will 
Einordnung 
-der Zufahrten 
• der Stellplätze im Freien 

Gestaltung und Bapltannrig 
der nicht überbauten Flächen 

Hauszugang und Stellputra in RachteckOTtaater 
Terrassen Betonsteinrochteckpflaster. 

Gärtnerisch aengelegL 

Ort. Datant Genehmigungsvermerk 

Mülheim an der Ruhr,2feQM()08
BauvortegeberecMigîM&rèWMfèfr ir(n) 
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BAUVORHABEN: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 

Kreis Recklinghausen Gemeinde Gladbeck 
(.femarkung Gladbeck Flur 34 Fist Hs 26 

Anlage zum layeplun 

Flftchenbcrechnung erfolgte im CAD-Programm1

Berechnung der Grundfläche 

Erdgeschoß 72,75m2
Garage 18,00m2
Zufahrt 20.00 m2

110,75 m2

Berechnung der Geschoßflxhc 

Erdgeschoß 
Obergeschoß 

72,75 m2
69,15 m* 

Berechnung der geol GRZ und GFZ 

Baugrundslückxflächc 390 m2
Grundfläche 111 m2
Gcschoßflächc 141 m' 

GRZ= III : 390 = 0,28 

GFZ= 141 t 390 = 0,36 

Gb.-Nr,07084 

Seite I 

Aufgcstcllt: Solingen, den 29.09.2008 

Öffentl.best,Venn-Ing 

G Offenll.hcst.VCTm.-Ing Jan Totzck Dotper Straße 20 42651 Solingen Telefon (0212) 16009 
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Berechnung der Wohnfläche 

Gebäude: Einfamiienhaus, Ginsterweg 57. 45064 Gladbeck 

Mieteinheit: Gesamt 

Die Berechnung erfolgt aus Fertigmaßen auf der Grundlage von Bauzeichnungen 

tfd 
Nr 

Raumbezeichnung Rauro-
Nr. 

RaumteilSesonderheiten 
(drfferertoerte Besonderheiten) 

Flachen¬ 
faktor/ 
Sonder¬ 
form 

Länge 

(m) 

Putz¬ 
abzug 
Länge 
(m) 

Breite 

(m) 

Putz-
abzug 
Breite 
(m) 

Grund¬ 
fläche 

(m=) 

Wohnwert-
faktor 

(Wohnwert) 
(f) 

Wohn¬ 
fläche 

Rawnted 
(ml 

Wohn¬ 
fläche 
Raum 

Eriau-
tenrig 

1 Dachgeschoss 1 + 10.92 1.00 10.92 10.92 E01 
Kind 2 2 + 10.38 1,00 10.38 10.38 E02 

3 Kind 1 3 2,39 1.00 12.39 2,39 E03 
4 Eltern 4 + 3.03 1.00 13.03 3.03 E04 
5 Bad OG 5 + 8.14 1.00 8.14 8.14 E05 
6 Flur OG 6 + 4.09 1,00 4.09 4.09 E06 
7 Wohnzimmer 7 + 34.46 1.00 34.46 34.46 E07 
8 WC 5 + 1/1 1.00 1.71 1.71 EU8 
9 Diele 9 + 6.31 1.00 6.31 6.31 E0Q 

10 Küche 10 + 14.60 1.00 14.60 4,60 E10 

Summe Wohnfläche Mieteinheit 
Summe Wohn-INutzfläche Gebäude 

1 6,03 m2 

m21 6,03 

Erläuterung 

E01 - E10 Die angegebene Flache wurde anhand der Angaben in den vorliegenden Grundrisszeichnungen pauschal ermittelt 

Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

nach der dem Modell der angesetzten NHK zugrunde liegenden Berechnungsvorschrift 

Seite 1 
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Gebäude: Einfamiienhaus. Ginstervreg 57. 45064 Gladbeck 

Die Berechnung erfolgt aus Fertigmaßen auf der Grundlage von Bauzeichnungen 

Ifd. 
Nr. 

Geschoss/ 
Grundrissebene 

w-> 

Flächen¬ 
faktor/ 

Senderform 

ITC 

(m) 

Breite 

(m) 

Bereich Brutto-Gr 
In 
undflache Erläuterung 

Bereich a 
oderb 

Bereich a Bereich b Bereich c 

1 Kellergeschoss + 1.00 11.500 6.500 a oder b 74.75 
2 Kellergeschoss - 1.00 1.000 2.000 a oder b -200 
3 Erdoeschoss + 1.00 11.500 6.500 a oder b 74.75 
4 Erdgeschoss 1.00 1.000 2.000 a ooer b -2,00 
5 Obergeschoss 1.00 11.500 6.500 a oder b 74.75 
8 Obergeschoss - 1.UU 1.000 !üc3 a ooer b 

Summe 
Brutto-Grundfläche (Bereich (a oder b) +a +b) insgesamt 

218.25 m= 
21825 m1

Gebäude: Garage. Ginsterweg 57, 45964 Gladbeck 

Die Berechnung erfolgt aus Fertigmaßen auf der Grundlage von Bauzeichnungen 

Ifd. 
Nr 

Geschoss / 
Grundrissebene 

w-> 

Flächen-
faktor/ 

Senderform 

Länge 

(m) 

Brete 

(m) 

Bereich Brutto-Grundfläche 
(m=) 

Erläuterung 

Bereich a 
oderb 

Bereicha Bereich b Bereich c 

1 Enteschoss + 1.00 6.000 2080 a oderb 17.88 

Summe 
Brutto-Grundfläche (Bereich (a oder b) +a +b) insgesamt 

17.88 mz

17.88 m3

Seite2 
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Auszug aus dem amtlichen 
Informationssystem zum 
Immobilienmart« in Nordrhein-
Westfalen 

Der Qutechterauircliiiu 
für Qnmriatßokirwirti In den 
Slidten Danton, Gladbeck 
wd Hart 

Haltemer Straße 28. 46284 Dorsten 
Tel: 02362/66-5080 

Ausgabe aus BORIS-NRW 

Diese Ausgabe irtertegt den von ihnen anerkannten NutZLngsbedtogmgen (Datenlzenz Deiischiand -Zero-Verskin 
2.0" (OT-Oefzero-2-0). Sie können den Lizenziert trrter www.gcMlata.d&di-d&zero-2-0 elnsehen.^ 

Aufgrund Ihrer Angaben wird folgender Wert berechnet (Ein- und Zweifamilienhäuser): 

IElpiOTt mr. Angtotfi Anpceuiig 
Sbcttag 01.012023 

ImmoUterrich&rert 3150€MP 

Gemeinde Gladbeck 

immotitenrichwertnunmer 5004 

Ergänzende Geoaudeart Doppemaumane Doppefiausnafte 0% 

Baujahr 1955 2009 36% 

Wohnfläche 1-100 m= 116m* -7% 

Kerner vorhanden vromanden 0% 

Uodemisieningsgrad kleine Modernisierungen im 
Rahmen der instanOTiaitung 

kleine Modemisienngen im 
Rahmen der mstanemaitung 

0% 

Ausstattirigsiuasse mrael rriiel- gehoben 8% 

I—etettaaoon irrverrreetet irrvenrietet 0% 

Grundstocksgröße 400-700 m* 391 m= -7% 

Wohnlage Titel rrliel 0% 

Freier Wert für AMborvSubtraOon 20.000 € 

Nutzmcte to-un-t) 
3„0 emr 

angtfrtf» 00„kt (gerundet) 
480.000€ 

Immobilienpreis 

Ai/grund Twer Angaben wtd der immotmenpreis auf ca. 3„0 &nf Wohnfläche bzw zu ca. 480.000 € geschätzt (bite 
beachten Sie nachfolgenden HrweK> 

Hinweis zum ermittelten Immobilienpreis 

Der Wert wurde aignnd eines von Ihren ausgewamen krrnobillenrcttwert enroieit 

Der ermittelte immcOBenprek schließt das Gebaute sowie den Grund und Boden ert Del SondereigenUn an eher Wohnung 
untest der ermittete immcbiienpreis den Mitergentumsantei an dem gemeinsCTiatBchen Eigentum sowie den Grind und 
Boden. Werle für Garagen. Steipiatze ind Sondernutzungsrechte sind separat nach Prem Zeitwert zu vermschiagen. sofern 

be nicrt bereite bei den wertbeeinflussenden Merkmalen z_B. Garage/SteipUz berOctsicHk, worden. Htetwefee Herzu enthärt 
der etliche GrunasaoctsrnarKtoenchL Darüber hinaus tonnen weitere Elrflusstatioren bei der Werthndung eme Rode spielen, 
wie besondere örtliche und bauiche Gegebenheiten, der ogektzustand. besondere Einbauten. Wtedertaifsrechte, Bauasten. 
Lettungsrechte, schliche Bodenverunrertigungen und anderes mehr. Eine ErmHimg des mmotmenwerts von Eitibawecnten 
et nicht mögen 

Die Emtfttiwig eine. VerkstrBwerts kann nur durch eto Gutachten eines Sachvertoiulgen oder dwch den 
zustmogen GutBctrterausechusa erfolgen. 
Wetere Informationen hierzu erhalten Ste beim örtich zustandgen Gutachterausschuss oder unter www.bonmrw.de. 

Ausgabe gefertigt am 03.04-2023 aus BORJS-NRW 
Des aractie informaoonssystem der Gutachterausschosse für Gnndstockswerte tnd des Oberen Gutachterausschusses 

zur immcoiienmanrt n Norarnen-WeCTrasen 

http://www.gcMlata.d&di-d&zero-2-0
http://www.bonmrw.de
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Auszug aus dem amtlichen 
Informationssystem zum 
Immobilienmarid in Nordrhein-
Westfalen 

Der Qutechterauarcliiin 
für Gnmdatilokawtfta In den 
Slidten Danton, Gladbeck 
Wd Mort 

Haltemer Straße 28, 46284 Dorsten 
Tel-: 02362/66-5080 

Ausgabe aus BORIS-NRW 

Oer Kin ihren gewählte Bereich legt in der Gemeind&stail Gladbeck. 

[W 

'3150 

lfewi -

0 UUdWite PI; rt.tf t 
  lu^Hl:cni 
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